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Ihre Anfrage zur Grundlage für die Anordnung einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 
 
█████████████████
 
vielen Dank für Ihre oben genannte Anfrage, die ich gerne beantworte. 
 
Um ein abgestimmtes und in wesentlichen Bereichen vergleichbares Vorgehen im Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen – und zugleich ein differenziertes, der jeweiligen Infek-
tionslage angepasstes Handeln zu ermöglichen – wurde die „MV Corona-Ampel“ entwickelt. Es 
handelt  sich  hierbei  um  einen  Stufenplan,  der  die  Maßnahmen  zur  Eindämmung  der  Corona-
Pandemie an das aktuelle Infektionsgeschehen anpasst.  
 
Bei Erreichen definierter Inzidenzwerte sind entsprechend vorgegebene Maßnahmen zu ergrei-
fen, um insbesondere die Kontakte weiter zu reduzieren.  
 
Wird  landesweit  ein  Inzidenzwert  von  mehr  als  50  Neuinfektionen  je  100.000  Einwohner  je  7  
Tage (Stufe Rot) festgestellt, besteht somit eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder 
Kundenverkehrs  zugänglich  sind  sowie  in  öffentlichen  Verkehrsmitteln  und  an  durch  die  zu-
ständigen  Behörden  festgelegten  öffentlichen  Orten.  Letztere  wurden  in  der  Allgemeinverfü-
gung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 10.12.2020 und 04.01.2021 bestimmt. 
 
Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat eingeschätzt, dass es in den von Ihnen angeführ-
ten Straßen aufgrund der räumlichen Lage (unmittelbarer Nähe zur Kröpeliner Stra-
ße/Fußgängerzone)  und  Gegebenheiten  (schmale  Straßen/Gehwege)  als  auch  einer  zu  erwar-
tenden erhöhten Frequentierung zu erwarten ist, dass der empfohlene Mindestabstand von 
 



 

1,50 Metern nicht immer einzuhalten sein wird. Aus diesem Grunde wurde auch hier eine Pflicht 
zur Mund-Nasen-Bedeckung festgesetzt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
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████████


